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Vorwort zur fünften, überarbeiteten Auflage

Seit dem Erscheinen der ersten Auflage 1995 
sind 24 Jahre ins Land gegangen. Dass die fünfte  
Auflage erscheint, beweist den Bedarf eines sol-
chen Buches für den Hobby- und Nebenerwerbs-
winzer, der sein Hobby an der Grenze zwischen 
dem Erwerbswinzer und der Selbstversorgung, 
sei es im Weinbaugebiet oder außerhalb der 
Anbaugebiete, betreibt.
In diesen 24 Jahren rückte die Sortenproblema-
tik, insbesondere bei den Tafeltrauben, aber 
auch bei den Keltersorten in den fachlichen Vor-
dergrund. Der Klimawandel macht Überlegun-
gen zur Anbautechnik und zum Rebschutz nötig. 
Der Hobby-Winzer möchte einige Vorzeigetrau-
ben aus eigenem Anbau vorweisen können. Das 
Sortiment empfohlener Tafeltraubensorten  
ändert sich jährlich; Empfehlungen fallen selbst 

den Spezialisten schwer. Für Tafeltrauben kom-
men vor allem nur noch PIWIS (pilzwiderstands-
fähige Rebsorten) in Frage.
Der Hobby-Winzer muss gesetzliche Festlegun-
gen kennen, um nicht in Schwierigkeiten zu 
geraten. Einige staatlicherseits durchgesetzte 
Rodungen beweisen dies. Tafeltrauben dürfen 
nicht erwerbsmäßig zu Wein verarbeitet werden. 
Dem Hobby-Winzer bleibt dies für den Eigenver-
brauch unbenommen. Der Winzer im Nebener-
werb ist gut beraten, sich strikt an die gegebe-
nen Gesetze, Durchführungsverordnungen und 
Richtlinien zu halten. 

Gerd Ulrich / Seußlitz
Frank Förster / Radebeul
Januar 2019
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Voraussetzungen 
für den Weinbau



Kulturgeschichte und Gesetze

Die deutschen Winzer betreiben ihren 
Weinbau an der klimatischen Anbau-
grenze. Der erwerbsmäßige Weinbau 
erreicht in Deutschland den 51. Breiten-
grad. In manchen Jahren genügen je-
doch die klimatischen Bedingungen 
nicht zur Vollreife. Daher müssen Trau-
benliebhaber außerhalb der Anbauge-
biete ganz besonders auf die günstigs-
ten Standorte achten und sollten nur 
früh reifende Sorten pflanzen.

Rebflächen sind wichtige Rückzugs-
gebiete für südliche Pflanzen und Tiere, 
die erhalten werden müssen. Der Biotop 
Weinberg muss mit der Landschaft ver-
netzt bleiben. Bei keiner anderen Nutz-
pflanze gibt es diese harmonische Sym-
biose von Landschaft, Architektur und 
Kulturpflanze. Ihre Erhaltung besitzt 
hohen landeskulturellen und Erho-
lungswert. Für die kleinen Anbauge-
biete mit nicht geschlossenem Rebareal 
sind Nebenerwerbs- und Hobby-Winzer 
vermutlich die wichtigsten Kräfte, die 
diese Gebiete auch in Zukunft erhalten. 
Sie bewahren alte Sorten und Anbaume-
thoden. Darin liegt zwar einerseits eine 
Gefahr, andererseits aber auch eine 
Chance, denn alte Sorten sind wichtige 
Genreserven.

Hobby-Winzer können aber auch mit 
der Rebflurbereinigung konfrontiert 
werden. Diese gemeinschaftliche Maß-
nahme wird zum großen Teil vom Staat 
und zum kleineren Teil vom Winzer fi-
nanziert.

Für den nebenerwerblichen Hobby-
Winzer in terrassierten Steillagen ist der 
Erhalt der landschaftsprägenden Tro-
ckenmauern eine wichtige Vorausset-
zung für sein Hobby. Trockenmauerbau 

wurde früher vom Winzer in arbeitsar-
mer Zeit als Facharbeit geleistet. Beim 
Eigenbau sind bestimmte Regeln einzu-
halten. Der sorgfältigen Ausführung der 
Treppen kommt auch aus Arbeits-
schutzgründen große Bedeutung zu. 
Mit dieser Arbeit leistet der Winzer ei-
nen hohen landeskulturellen Beitrag, 
der meist sogar vom Land gefördert 
wird.  
Die Probleme der Landeskultur berüh-
ren prinzipiell auch den Spalierwein-
bauer. Man denke an die in bestimmten 
Fällen vorgeschriebene Gestaltung von 
Vorgärten oder an Traubenspaliere, wel-
che die Sicht zum Nachbarn behindern.

Die Bürokratie hat jedoch auch vor 
dem Weinbau nicht Halt gemacht. Die 
gesetzlichen Regelungen werden inner-
halb der EG durch die großen Weinbau-
länder stark geprägt. Deutschland be-
sitzt das umfangreichste und strengste 
Weingesetz.

Winzer und Landeskultur

Deutschland liegt an der 
Anbaugrenze

In Deutschland erreicht der Weinbau 
seine Anbaugrenze, denn an Ahr, Elbe, 
Saale und Unstrut wird der 51. Breiten-
grad bereits überschritten. In diesen Ge-
bieten profitiert der Weinbau wahr-
scheinlich von der vermuteten Erder-
wärmung, sodass auch hier akzeptable 
Weinqualitäten heranreifen.

Die römische Kolonisation vor 
2000 Jahren brachte den Germanen die
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 Rebe. Wein war in römischer Zeit und im 
Mittelalter wichtiges Handelsgut und 
Volksgetränk. Die Klimaanforderungen 
Wärme, Strahlung, Niederschläge, Son-
nenschein- und Vegetationsdauer gebo-
ten den Anbau auf den klimabevorzug-
ten Süd-, Südwest- und Südosthängen. 
Dies führte zu umfangreichen Waldro-
dungen vor allem durch die Klöster. In 
extremen Steillagen wurden Terrassen 
notwendig. Auf diese Weise entstanden 
im Mittelalter die landschaftlich reizvol-
len Weinbaulandschaften an Rhein, Mo-
sel, Main, Neckar, Elbe und anderswo.

Terrassenweinberge sind Nutz- und 
Kulturlandschaft zugleich. Durch die 
Verwendung anstehenden Gesteines 
entstanden harmonische Kulturland-
schaften. Granit, Kalkstein, Schiefer, 
Porphyr und andere Gesteine haben da-
bei besondere Bedeutung. Trockenmau-
erwerk ist auch heute noch das statisch, 
klimatisch, wasserbautechnisch und ar-
chitektonisch beste Verfahren – aller-
dings auch das komplizierteste und 
teuerste. Um den hohen ästhetischen 
Wert mit modernen Technologien zu 
verknüpfen, werden zunehmend mit 
Kränen Trockenmauern aus Drahtstein-
körben (Gabionen) gesetzt.

Trockenmauern

Durch Schlusssteine mit eingemeißel-
ten Jahreszahlen ist bekannt, dass Tro-
ckenmauern bei richtiger Bauweise 
Jahrhunderte überdauern. Manche 
Mauer steht bereits seit dem 17. oder 
18. Jahrhundert.

Trockenmauern beweisen das Kön-
nen unserer Vorfahren und sind als 
Volksarchitektur schützenswerte und 
-pflichtige Bau- und Naturdenkmäler. 
Das gilt auch für die zweihäuptig in Tro-
ckenmauerwerk gesetzten Begren-

zungs- und Umfassungsmauern um die 
Weinberge.

In Steillagenweinbaugebieten gehört 
das Setzen von Trockenmauern zu den 
Facharbeiten des Winzers. Trockenmau-
ern sind Schwergewichtsmauern. Sie 
nehmen durch ihr Eigengewicht die 
Schubkräfte des Hanges auf. Sie werden 
nur einhäuptig gesetzt. Das heißt, nur 
die Schauseite wird regelgerecht mit 
Läufern, Bindern und Zwickern optisch 
„glatt“ versetzt. Die Innenseite wird mit 
Packlager gepackt (nicht geschüttet), 
um über Jahrzehnte, ja Jahrhunderte 
das Eintragen der Feinerde zu verrin-
gern. Völlig verhindern lässt es sich al-
lerdings nicht.

Da wir die Trockenmauern von unse-
ren Vorvätern geerbt haben, wird der 
Hobby-Winzer häufig mit eingestürzten 
Mauern konfrontiert. Dabei ist zwi-
schen Kronen- und Grundbruch zu un-
terscheiden. Die Übergänge sind flie-
ßend. Meist sind durch jahrzehntelange 
Bearbeitung und Erosion die Funda-
mente freigelegt worden, sodass sie 
keine Schubkräfte aufnehmen können. 
Eingetragene Erde, Wasser und Eis sowie 
Verwitterung der Steine (beginnend bei 
den Zwickern) lockern außerdem das 
Gefüge. Dieser Jahrzehnte andauernde 
Prozess führt schließlich zum Einsturz. 
Starkniederschläge mit Auflösung des 
inneren Gefüges der dahinterliegenden 
Erdmassen führen unter Umständen zu 
dramatischen Ereignissen.

Alle Bodenbearbeitungsmaßnah-
men, die die Erosion fördern, sind daher 
weitgehend zu unterbinden. Am gefähr-
lichsten ist offener, frisch bearbeiteter 
Boden im Hochsommer. Die im moder-
nen Weinbau vorherrschende Dauer- 
oder Teilzeitbegrünung dient damit in-
direkt auch der Stabilisierung der Tro-
ckenmauern.
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Was aber tun, wenn es doch zum 
Einsturz gekommen ist? Da jeder Boden 
seinen natürlichen Schüttwinkel be-
sitzt, rutschen Erde und Steine ständig 
nach. Deshalb sollte ein Einbruch so 
schnell als möglich behoben werden. 
Am besten ist dafür natürlich die vege-
tationslose Zeit geeignet. Da für die 
Bruchberäumung Platz benötigt wird, 
kann in dieser Zeit die Unterstützung 
beseitigt und die Rebstöcke können bei 
Bedarf umgelegt und abgedeckt wer-
den.

Bei der Bruchberäumung ist auf 
nachrutschende Steine und Erde zu ach-
ten. Man sortiere die Steine nach der 
Größe und der Art (Binder und Läufer 
sowie Packlager) und trenne das Erd-
reich. Da sich bei den Bruchrändern das 
Mauergefüge gelockert hat, müssen die 
Ränder vorsichtig abgebrochen werden. 
Achtung: Ein Einbruch wird immer grö-
ßer als er war! Das Ausheben des Fun-
damentes erfordert besondere Sorgfalt. 
Am vorteilhaftesten steht eine Trocken-
mauer auf gewachsenem Fels. Das lässt 
sich aber selten realisieren. Der Fels 
oder der gewachsene Boden muss ge-
gen die Hangrichtung 2 % Gefälle auf-
weisen und der Fundamentboden eine 
natürliche Packung besitzen. Ein Funda-
ment darf nicht in frisch aufgeschütte-
tem Boden gebaut werden. Die Folge 
wären Setzungen, die zum neuerlichen 
Einsturz führen können.

Jeder, der sich einmal an einer Tro-
ckenmauer versucht hat, weiß, dass die 
verbliebenen Steine nur zu etwa zwei 
Drittel für den Neuaufbau reichen. Man 
beschaffe sich also rechtzeitig genü-
gend Ersatz. 

Eine Höhe von 3,00 m sollte bei Tro-
ckenmauern nur ausnahmsweise über-
schritten werden. Wenn die Standort-
verhältnisse es gebieten, sind zusätzli-

che trocken gesetzte, sich nach oben 
verjüngende Pfeiler (bis in zwei Drittel 
der Mauerhöhe reichende Stützen) er-
forderlich.

Die Fundamenttiefe ergibt sich aus 
den Standortverhältnissen. Bei Mauern 
mit mehr als 1,50 m Höhe muss sie 
mindestens 0,50 m betragen. Die Mau-
ern erhalten gegen den Berg einen „An-
lauf“ von 9 bis 12 cm pro Meter Höhe.

Da die Stabilität der Mauer auf der 
Reibung der Steine untereinander be-
ruht, müssen die Steine mindestens 
drei Auflagepunkte besitzen. Das gilt 
für alle Steine in der Mauer.

Selbst der schwer spaltbare Granit 
besitzt ein „Gesicht“, wie der Winzer 
sagt. Das „Gesicht“ wird für die Schau-
seite der Mauer verwendet. Notfalls 
wird es mit zwei richtig gehärteten 
Fäusteln und der Kimme geschlagen. 
Den Könner beim Mauerbau erkennt 

Konstruktionsprinzipien einer Trockenmauer.
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man allerdings an der seltenen Verwen-
dung der Fäustel. Er sieht im Steinhau-
fen, welcher Stein wohin passt. Die Auf-
lagepunkte können notfalls auch mit 
„Zwickern“, das sind kleine Steinkeile, 
geschaffen werden.

Läufer und Binder müssen sich in der 
Mauer regelmäßig abwechseln. Binder 
stellen die Verbindung zum Packlager 
her. Auch die gepackten Steine müssen 
drei Auflagepunkte erhalten. Packlager 
darf nicht mit Erde verfüllt werden, weil 
es durch Wasser und Eistrieb die Mauer 
zum Einsturz bringen kann.

Terrassentreppen sind sehr sorgfältig 
anzulegen. Meistens werden sie parallel 
zur Mauer ausgeführt, was die Statik 
zusätzlich erhöht. Bei höheren Mauern 
ist ein Handlauf vorzusehen. Die Stu-
fenbildung ergibt sich aus der Schritt-
länge. Auftritt plus Steigung soll etwa 
64 cm betragen. Wird das eingehalten, 
beeinträchtigen Unterschiede die Be-
quemlichkeit und Sicherheit beim Bege-
hen der Treppe nicht. Die günstigste 
Stufenhöhe beträgt 17 bis 19 cm. Die 
Breite der Treppen sollte 70 cm nicht 
unterschreiten. Weinbergstreppen blei-
ben jedoch „Einbahntreppen“.

Im rechten Winkel in den Berg ver-
laufende Treppen sollten so ausgeführt 
werden, dass sie als Wasserstaffel das 
Wasser von Starkniederschlägen gefahr-
los aufnehmen können. Die Mauer-
ecken müssen durch besonders lange 
Binder und Läufer besonders sorgfältig 
verzahnt werden, da sie statisch sehr 
empfindlich sind.

Die Mauerkronen sind ausbruchge-
fährdet und werden begrünt. Zwischen 

Krone und Abdeckerde fügt man eine 
Lage wasserdurchlässigen Vlies, der in 
jedem Gartencenter erhältlich ist, ein, 
um das allmähliche Einwandern der 
Erde von oben zu verhindern.

Mit der Zeit bildet sich ein regelrech-
ter Trockenmauerbiotop mit Mauerpfef-
fer, Donnerwurz und anderen trocken-
heitsverträglichen Pflanzen. Das Auf-
bringen von Ortbeton als Abschluss ist 
ebenfalls möglich, aber unschön.

Die Begrünung ist regelmäßig zu 
mulchen. Sie sichert die Begehbarkeit 
der Terrasse. Aus arbeitsschutztechni-
schen Gründen beträgt der Abstand 
zwischen Mauerkante und der ersten 
Reihe mindestens 1,00 m.

Geländer wären vorteilhaft, sind aber 
unüblich und wirken unschön. Selbst in 
den steilsten Weinbergslagen kommt 
man ohne sie aus.

Rebflächen als Rückzugsgebiete 
seltener Pflanzen und Tiere

Viele Pflanzen und Tiere finden auf den 
weinbaulich genutzten Südhängen ihre 
nördlichste Verbreitung. Trockenmauern 
bilden sogar einen eigenen Biotop. Da 
der Hobby-Winzer meist nicht flurberei-
nigte Flächen bewirtschaftet, trägt er 
für den Artenschutz besondere Verant-
wortung, denn die flurbereinigten, aus-
geräumten Rebflächen bieten vielen Ar-
ten keinen Lebensraum mehr. Gerade 
die Vernetzung der Biotope Rebland, 
Trockenmauer, Hecke, Gebüsch und 
eventuell angrenzender Wald schafft 
landschaftliche Vielfalt und sichert ge-
fährdeten Arten das Überleben.

Weinberge sind Lebensräume von 
Tieren, wie Smaragdeidechse, Zippam-
mer, Apollofalter, Schwalbenschwanz, 
Ödlandschnecke und Spanische Fliege, 
und ebenso von Pflanzen, wie Wein-

Das Setzen von Trockenmauern gehört zu den an-
spruchsvollen Arbeiten des Winzers. 
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bergstulpe, Milchstern, Mauerpfeffer, 
Purpurknabenkraut, Bocksriemenzunge, 
Graslilie und viele andere. Sie können 
sogar vom Winzer wieder angesiedelt 
werden. Damit hat er arterhaltende Ver-
antwortung und sollte diese mit Freude 
tragen.

Landschaft, Architektur und 
Weinbau

Wohl bei keiner Kulturpflanze hat der 
Mensch eine so glückliche Symbiose 
zwischen Landschaft, Architektur und 
Kulturpflanze geschaffen wie bei den 
Reben. Die Ursache liegt in der Stellung 
des Weines in der Religion, in der Ge-
sellschaft, in seiner Bedeutung für die 
Wirtschaft und den Handel im Mittelal-
ter und in der damit verbundenen ge-
sellschaftlichen Stellung der Weinbergs-
besitzer.

Die künstlich aufgeschütteten, ver-
glasten Weinbergsterrassen des Preu-
ßenkönigs Friedrich der Große im Pots-
damer Sommerschloss Sanssouci sind 
beredtes Zeugnis für die gesellschaftli-
che Stellung der Rebe in Verbindung mit 
der Architektur. Sie wird häufig selbst 
Architektur und wirkt landschaftsge-
staltend. 

Es darf allerdings nicht verschwiegen 
werden, dass repräsentative Wohnhäu-
ser im Weinberg, Kelterhäuser oder 
schlichte Weinbergsgerätehäuser Be-
sitztum des reichen Bürgers waren. Sel-
ten haben sich schlichte Gerätehäuser 
des Weinbauern erhalten. Zumeist han-
delte es sich dabei um in den Berg ge-
grabene Unterstellmöglichkeiten für 
Unwetter fernab der eigenen Behau-
sung. Sie müssen aber genauso sorg-
sam gehütet werden. 

Ebenso schützenswert sind die zwei-
häuptigen trocken gesetzten Einfrie-

dungsmauern, die „Vermachungen“, wie 
sie früher genannt wurden. Sie prägen 
besonders in kleingliedrigen Anbauge-
bieten das Landschaftsbild.

Im Barock diente die mit Reben be-
pflanzte Terrasse als Bindeglied zwi-
schen der ungestalteten Natur – meist 
Wald – und der barock gestalteten Na-
tur – dem Park. In solchen Fällen wurden 
Reben aus gestalterischen Gründen so-
gar auf den Nordhang gepflanzt. Das Ba-
rockensemble Schloss – Kirche – Park – 
Weinberg in Dresden-Pillnitz ist dafür 
ein markantes Zeugnis. Auf dem Süd- 
und Nordhang können zusätzliche Lust-
häuschen die Weinberge bekrönen. So 
binden sie beispielsweise das Schloss -
ensemble in Seußlitz (bei Meißen) har-
monisch in die Elblandschaft ein.

Noch repräsentativer zeigt sich das 
„Weinbergschlösschen“ Hoflößnitz (in 
Radebeul/Sa. gelegen), welches in der 
Mitte des 17. Jahrhunderts entstand. Es 
befindet sich unterhalb des „Goldenen 
Wagen“ inmitten und am Fuße der nach 
„Moselart“ steil aufgetürmten Wein-
bergsterrassen an der Elbe. Dieser Hof-
lößnitzer „Goldene Wagen“ ist noch 
heute die repräsentativste Weinbergs-
lage Sachsens.

Weitere Beispiele ließen sich aus al-
len deutschen Anbaugebieten in großer 
Zahl anführen.

Wärmeliebende südeuropäische Pflanzen und Tiere 
begleiten die Rebe in nördliche Gefilde auf die Ter-
rassen.

Landschaft, Architektur, Trockenmauer und Rebe 
bilden die Symbiose eines gesunden Lebensraumes.
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Nutzung kleinflächiger 
Landschaftsformen

Gerade die Hobby-Winzer sind in der 
Lage, Rebflächen zu bewirtschaften, die 
geringen Umfang haben und für Er-
werbsweinbaubetriebe unrentabel sind. 
Sie sind nicht so extrem dem ökonomi-
schen Druck der Rationalisierung unter-
worfen. Extreme Flächen, die der Flurbe-
reinigung widerstehen, entweder durch 
ihre geringe Größe oder große Steilheit 
und/oder Terrassierung, können das 
Feld der Hobby-Winzer sein, die damit 
eine wichtige landeskulturelle Aufgabe 
zur Bewahrung der Weinbaulandschaf-
ten erfüllen.

Im Anbaugebiet Mittelrhein, einer 
der schönsten Weinbaulandschaften 
Deutschlands, werden die Steillagen 
und Terrassen leider in großem Umfang 

aufgelassen. Es sollte eine attraktive 
Aufgabe für Hobby-Winzer sein, solche 
Flächen zu bewirtschaften. Auch wenn 
es hierbei der kräftigen Unterstützung 
durch den Staat bedarf, sollte nicht 
 verschwiegen werden, dass zusätzlich 
ein großes Stück Idealismus dazuge-
hört.

Für die kleinen Anbaugebiete, wie 
Mittelrhein, Hessische Bergstraße, 
Saale-Unstrut und Sachsen, die kein ge-
schlossenes Rebareal bilden, wird das 
auf lange Sicht sogar der einzige Weg 
sein, sie zu erhalten!

Bewahrung alter Sorten und 
Anbaumethoden

Moderner Weinbau erfordert kurze Um-
triebszeiten von maximal 30 Jahren.

Sehr alte, mitunter über 100-jährige 
Weinberge gibt es nur noch selten. Da 
sich solche Weinberge besonders in 
steilen, nicht erschlossenen Arealen be-
finden, besteht jedoch die Chance, alte 
Sorten und Anbaumethoden zu erhal-
ten.

Beteiligte an der Rebflurbereinigung.

Zersplitterte Flächen werden vom Hobby-Winzer 
 bewirtschaftet. Es ist ein wichtiger Beitrag zur Er-
haltung der Schönheit der Weinbaulandschaft.
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Wer kennt noch Sorten, wie ‘Früher 
Gelber Ortlieber’, ‘Weißer Heunisch’, 
‘Weißer Räuschling’, ‘Weißer Traminer’? 
In der Schweiz wird ‘Weißer Räuschling’ 
wieder erhaltungszüchterisch bearbeitet!

Und wer kennt noch die Bockerzie-
hung, die offene Kammerterziehung der 
Pfalz oder gar gesenkte Weinberge?

Das alles zu erhalten, ist zwar keine 
sehr lohnende Aufgabe, aber sie ist 
ebenso eine wichtige kulturelle Aufgabe 
wie die museale Sammlung alten Wein-
baugerätes. Es könnte beispielsweise 
das Feld eines Vereines sein!

‘Roter und Weißer Elbling’, einst die 
gemeine Sorte im gemischten Satz in 
allen Gebieten, ist dank moderner An-
baumethoden und der Anreicherungs-
möglichkeit des Mostes zu einer echten 
Spezialität geworden. Wer sagt uns, 
dass etwa der ‘Räuschling’ nicht ebenso 
eine Renaissance erleben könnte? So, 
wie sich das möglicherweise mit dem 

‘Blauen Hängling’ unter dem Namen 
‘Tauberschwarz’ in Baden-Württemberg 
gegenwärtig andeutet!

Der alte gesenkte Weinbau ver-
mehrte fast immer die stark wachsen-
den, schlecht tragenden „Pranger“, was 
zu negativen Ergebnissen bei bestimm-
ten Sorten führte. Dadurch geriet bei-
spielsweise der ‘Ruländer’ (‘Grauer Bur-
gunder’) in das fachliche Abseits. Heute 
steht er dank der Erhaltungszüchtung 
unter den weißen Sorten im deutschen 
Anbau wieder an sechster Stelle. Solche 
alten Weinberge beherbergen noch 
manche Sortenüberraschung. Sie sind 
wichtige Genreserven. Gleiches gilt 
auch für alte Hausstöcke.

Alte Pfahlerziehung. Mediterrane Traubenfülle.

Hobby-Winzer hegen und pflegen alte Anbau-
methoden und alte Sorten, die eine wichtige Gen-
reserve darstellen.
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Flurbereinigung

So mancher Hobby-Winzer, der in gro-
ßen Weinbergsgemarkungen seine Par-
zelle bewirtschaftet, wird mit der Flur-
bereinigung konfrontiert.

Diese Maßnahmen fördert das jewei-
lige Bundesland mit erheblichen öffent-
lichen Mitteln. Der Eigentümer hat nur 
einen kleinen Teil zu tragen, der zudem 

noch kreditiert werden kann. In man-
chen Bundesländern werden 92 % der 
Ausführungskosten übernommen.

Flächenzusammenlegungen und 
-tausch beseitigen Wirtschaftser-
schwernisse und es ist möglich, dass 
der Hobby-Winzer eine gleichwertige 
Parzelle an anderer Stelle erhält.

Flurbereinigungen sind immer Ge-
meinschaftsaktionen zwischen dem 
Staat und den Winzern. Eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit zwischen Grund-
stückseigentümern, der Teilnehmerge-
meinschaft der Weinbauverbände, 
Kommunen, Kulturämtern, der unteren 
Naturschutzbehörde und anderen Stel-
len sichert den Erfolg. Das größte Kon-
fliktpotential ergibt sich aus den teil-
weise gegensätzlichen Interessen von 
Winzern und Naturschutz.

Das steinerne Festbuch, Großjena, Saale-Unstrut.

Vor- und Nachteile der Flurbereinigung  
(Anonym 1991; verändert)

Flächen vor der Flurbereinigung Flächen nach der Flurbereinigung

zersplittert große Flächen

ungünstig geformt günstig geformt

nicht erschlossen erschlossen

kaum mechanisierbar maschinell bewirtschaftbar

landschaftlich interessant landschaftlich reizlos
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Wichtige Gesetze

Kleingärtner mit wenigen Rebstöcken 
zum Eigenverbrauch müssen sich nicht 
nach den strengen Weingesetzen rich-
ten. Dagegen dürfen innerhalb von 
Weinbaugebieten Reben, deren Trauben 
oder Weine nicht dem Eigenverbrauch 
dienen, nur auf genehmigten Rebflä-
chen gepflanzt werden, die alle in ei-
nem Rebflächenkataster erfasst sind. 
Auskünfte erteilen die Weinbauver-
bände der Länder oder die Ämter für 
Landwirtschaft, Abteilung Weinbau. Es 
dürfen nur zugelassene Rebsorten ge-
pflanzt werden. Tafeltrauben unterlie-
gen dieser Zulassung nicht. Zu beach-
ten ist, dass eine Reihe von Keltersorten 
auch als Tafeltrauben Verwendung fin-
det, beispielsweise ‘Gutedel’ und 
‘Blauer Portugieser’.

Im 19. Jahrhundert wurde die Reb-
laus aus Nordamerika eingeschleppt. 
Hauptsächlich als Wurzelschädling wir-
kend, drohte sie den europäischen 
Weinbau zu vernichten. Das war die Ge-
burtsstunde der Unterlagenzüchtung, 
denn die amerikanischen Rebarten sind 
gegen die Reblaus tolerant bis resistent. 
Die Winzer waren also die ersten Land-
wirte mit biologischer Schädlingsbe-
kämpfung. Der moderne Weinbau ver-
wendet daher nur noch die gleichzeitig 
wüchsigeren und ertragreicheren 
Pfropfreben, die auch der Hobby-Win-
zer, selbst außerhalb der Anbaugebiete, 
anbauen sollte. Rebschulen und Garten-
center bieten ohnehin nur Pfropfreben 
an. Beim Kauf ist die Rebschule nach 
Möglichkeit dem Gartencenter vorzu-
ziehen.

Die Regelungen zur Reblausbekämp-
fung werden in den Bundesländern für 
die Anbaugebiete unterschiedlich ge-
handhabt. Eine generelle gesetzliche 

Pflicht zur Pfropfrebenpflanzung be-
steht nicht. Sie gilt aber in Gebieten, die 
reblausverseucht sind.

Aber auch der Hobby-Winzer (in und 
außerhalb eines Anbaugebietes) ist gut 
beraten, wegen der Vorteile, wie stär-
kere Wüchsigkeit, höhere Erträge und 
Reblaussicherheit, Pfropfreben zu pflan-
zen. Bei „Urlaubsmitbringseln“ kann 
zur wurzelechten Vermehrung gegriffen 
werden, ohne sogleich mit den Behör-
den in Konflikt zu geraten.

Auch der Hobby-Winzer sollte wis-
sen, dass durch die gemeinsame Markt-
organisation für Wein in der Europäi-
schen Gemeinschaft Teile des nationa-
len Weinrechts an Brüssel übergegan-
gen sind.

Das gültige Weingesetz

Seine gekürzte Überschrift lautet: Wein-
gesetz in der Fassung vom 16. Mai 
2001, geändert durch das Gesetz vom 
29. Juli 2009. Es regelt, dass Reben zur 
Weinherstellung nur an bestimmten 
Standorten angebaut werden dürfen, 
wo die Leitsorten eine bestimmte Qua-
lität erreichen. Das Mostgewicht der 
Leitsorten legen die Weinbau betreiben-
den Länder fest.

Außerhalb der gesetzlich festgeleg-
ten Anbaugebiete sind Rebpflanzungen 
über 100 m2 genehmigungspflichtig.

In den bestimmten Anbaugebieten 
sind Neupflanzungen von mehr als 
100 m2 auch dann genehmigungspflich-
tig, wenn sie nicht in unmittelbarem 
Zusammenhang mit Weinbergsflächen 
stehen. Zuständig sind die Weinbaube-
hörden der Länder.

Das Weingesetz regelt die Rodung, 
Wiederbepflanzung und Neupflanzung. 
Rodungen sind anzuzeigen. Damit er-
gibt sich das Recht, diese Fläche binnen 
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acht Jahren wieder zu bepflanzen. Er-
folgt das nicht, muss eine Neupflan-
zung beantragt werden, bei der die un-
tere Naturschutzbehörde eine Mitent-
scheidung trifft. Das birgt Konfliktpo-
tential! Rodungen, Wiederbepflanzung 
und Neupflanzungen sind binnen 14 Ta-
gen nach der Durchführung anzuzeigen. 
Das Wiederbepflanzungsrecht kann von 
einer auf eine andere Fläche übertragen 
werden.

Neupflanzungen sind grundsätzlich 
genehmigungspflichtig! Sie werden ge-
stattet, wenn ein unmittelbarer räumli-
cher Zusammenhang zu genehmigten 
Flächen des Rebflächenkatasters be-
steht.

Nicht genehmigungspflichtig sind 
Neupflanzungen unter 100 m2 und 
wenn sie nicht in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit Weinbergsflächen 
stehen. Gesetzeswidrige Pflanzungen 
sind grundsätzlich zu roden.

Das Gesetz gilt für den Hobby-Win-
zer und Hausweinbereiter erst, wenn 
seine Pflanzung eine genehmigungs-
pflichtige Größe hat, er Mitglied einer 
Genossenschaft ist oder seinen Wein 
vermarkten will.

Die EU, vor allem die großen Wein-
bauländer, wollen den Weinmarkt libe-
ralisieren, indem es ab 2015 den soge-

nannten Anbaustopp nicht mehr geben 
soll, das heißt, jeder kann dort Reben 
pflanzen, wo er es wünscht. Die mittel-
europäischen Weinbauländer, allen vo-
ran Deutschland, regeln ihre Rebflächen 
über die zu genehmigenden Flächen 
(Anbaustopp).

Bisher besitzt jedes Land bzw. Bun-
desland eine Sortenliste zum Anbau zu-
gelassener Sorten. Auch diese Beschrän-
kung soll fallen.

Im Weingesetz werden die Höchster-
träge bei bestimmten Qualitätsstufen, 
die Mindestmostgewichte, geeignete 
Rebsorten und die Abgrenzung der An-
baugebiete geregelt. Außerdem sind für 
verschiedene Mostqualitäten Anreiche-
rungsgrenzen (Zuckerzusatz zum 
Most), erlaubte Zusätze und Behand-
lungsstoffe festgelegt.

Ein wesentlicher Inhalt des Gesetzes 
sind die Qualitätsstufen, die bei jedem 
deutschen Wein auf dem Flascheneti-
kett ausgewiesen sein müssen.

Das Weingesetz regelt die Weinarten. 
Tafel- und Landwein muss aus zugelas-
senen Sorten im Inland geerntet worden 
sein und mindestens 44 Grad Oechsle 
(5 Vol.-% Alkohol) sowie mindestens ei-
nen Alkoholgehalt von 8,5 Vol.-% aus 
dem Most und der Anreicherung aus-
weisen.

Die Länder haben für Qualitätswein 
und Qualitätswein b. A. (bestimmter 
Anbaugebiete) Mindestoechslegrade 
festzulegen. Prädikatsweine ab Kabinett 
dürfen nicht angereichert werden. Für 
Spätlesen bis zum Eiswein gelten wei-
tere Festlegungen.

Alle Weine für den Markt (außer Ta-
fel- und Landwein) unterliegen einer 
analytischen und einer Sinnesprüfung. 
Die Prüfmerkmale werden gleichrangig 
bewertet. Das arithmetische Mittel 
muss mindestens 1,5 betragen, sonst 

Ausgangssorten der Weinarten (nach Blau und 
 Nickenig 1996; verändert) 

Weinart Wird gewonnen aus: 

Weißwein Weißweinsorten

Rotwein blautraubigen Sorten in Maische-
gärung oder anderen Verfahren zur 
Farbstoffgewinnung 

Roséwein oder Weißherbst hell gekelterten blautraubigen Sorten 

Rotling oder Schillerwein  
(in Sachsen Schieler) 

einem Verschnitt von Weißwein-  
und Rotweinsorten, auch aus ihren 
Maischen 
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wird der Wein vom Markt ausgeschlos-
sen.

Das Etikett ist der Personalausweis 
des Weines. Es enthält vorgeschriebene 
und zulässige Angaben. Die Schriftzei-
chen müssen ausreichend groß, leser-
lich und unverwischbar sein. Die Rei-
henfolge bleibt freigestellt. Seit einigen 
Jahren muss das Etikett außerdem den 
Vermerk tragen, dass der Wein Schwefel 
(Sulfit) enthält. Es gibt Bestrebungen, 
dasselbe für Eiweiß (Eiweiße sind als 
Weinbehandlungsmittel gestattet) ein-
zuführen.

Zulässige Angaben können auf dem 
gleichen oder einem Zusatzetikett 
 getroffen werden. Dazu gehören: engere 
Herkunftsangaben, Rebsorten (maxi mal 
zwei), Geschmacksangaben, Empfeh-
lungen an den Verbraucher, Geschichte 
des Weines und Auszeichnungen.

Bei den Sortenangaben muss beach-
tet werden, dass bei einigen Sorten 
Syno nyme zulässig sind, zum Beispiel 
bei der Rebsorte ‘Weißer Riesling’; auf 
dem Etikett erscheint nur ‘Riesling’. In 
Baden ist auch die Bezeichnung ‘Klin-
gelberger’ gestattet.
Für die Geschmacksangaben gelten:
– trocken ist ein Wein bis 4 g/l Restzu-

cker oder mit dem Säuregehalt + 2 
bis zur Höchstgrenze von 9 g/l,

– halbtrocken ist ein Wein, wenn er 
höchstens 12 g/l Restzucker oder 
nach der Formel Gesamtsäure + 10 
bis zur Höchstgrenze von 18 g/l ent-
hält,

– lieblich ist ein Wein, der zwischen 18 
und 45 g/l Restzucker enthält,

– süß ist ein Wein, der mehr als 45 g/l 
Restzucker enthält.

Auf ein skurriles, fachlich nicht be-
gründbares Paradoxon sei noch hinge-
wiesen – der Tafeltraubenweinbau zählt 

Das Weinrecht regelt viele Fragen, an denen sich der 
Hobby-Winzer orientieren sollte.

Sinnesprüfung nach der Punkteskala (nach Blau und 
Nickenig 1996) 

Punkte von – bis Qualitätsbeschreibung 

5 4,50 bis 5,00 hervorragend 

4 3,50 bis 4,49 sehr gut 

3 2,50 bis 3,49 gut 

2 1,50 bis 2,49 zufriedenstellend 

1 0,50 bis 1,49 nicht zufriedenstellend 

0 keine Bewertung, Ausschluss des Weines 
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